
 

Was Sie 
mitbringen 
müssen 

 
 

    
 

     - Bürgerbüro - 
              (Kfz-Angelegenheiten) 
               Frickensteinplatz 2 
               26721 Emden 
 

    Telefon:     0 49 21 / 87 18 00 
    Telefax:     0 49 21 / 87 15 25 oder 87 17 02 
   
    E-Mail:      buergerbuero@emden.de 
    Internet:   www.emden.de 
 
    Öffnungszeiten: 
    Montag-Mittwoch    8.00 – 16.30 Uhr 
    Donnerstag             8.00 – 17.00 Uhr 
    Freitag                    8.00 – 12.00 Uhr 
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Zulassung eines Neufahrzeuges X   X X X  X     
Umschreibung eines gebrauchten Fz., das im Zulassungsbezirk 
zugelassen ist X   X X X X X * X   
Umschreibung eines abgemeldeten Fz., das vorher im 
Zulassungsbezirk zugelassen ist X   X X X X X X X   
Umschreibung eines gebrauchten Fz., das außerhalb des 
Zulassungsbezirkes zugelassen ist X X  X X X X X X X   
Umschreibung eines abgemeldeten Fz., das früher außerhalb des 
Zulassungsbezirks zugelassen war X X  X X X X X  X   
Wiederzulassung eines abgemeldeten Fz. für den bisherigen 
Fahrzeughalter X   X X X X X X X   
 
Abmeldung eines Fahrzeuges (Außerbetriebsetzung)      X X  X    
 
Endgültige Abmeldung bei Verschrottung      X X  X   X 
 
Ausstellung eines Ersatz-Fahrzeugscheines   X X  X  X  X   
 
Ausstellung eines Ersatz-Fahrzeugbriefes    X   X X  X X  
Berichtigung des Fahrzeugscheines bei Wohnungswechsel im 
Zulassungsbezirk    X   X   X   
 
Berichtigung des Fahrzeugscheines/-briefes bei Namensänderung    X  X X   X   
Berichtigung des Fahrzeugscheines/-briefes bei technischen 
Änderungen am Fahrzeug      X X   X   
Änderung auf ein H-Kennzeichen für Oldtimer (mindestens 30 Jahre 
ab Tag der ersten Zulassung) bei laufender Zulassung/gleicher Halter X     X X X X X   
Zuteilung von Kennzeichen für Probe- und Überführungsfahrten für 5 
Tage ab Antragsstellung (Kurzzeitkennzeichen)    X X   X     
 
Zuteilung eines Ausfuhrkennzeichens („Zollkennzeichen“)  X  X X X X X X X   
 


